
INFORMATIONEN
zur örtlichen Raumordnung Oktober 2021

Plandokumente Verfahren Einflussfaktoren Rechtsfolgen Planungstools

Der Weg einer Widmung*

Aufgrund eines Erfordernisses nach Änderung des Flächenwidmungsplans  
wird von der Gemeinde ein/e OrtsplanerIn beauftragt

Vorbereitung durch OrtsplanerIn:  
Erhebungen, fachliche Beratung der Gemeinde, Ausfertigung des Entwurfs und des Berichts 

Öffentliche Auflage für die Dauer von 6 Wochen zur allgemeinen  
Einsicht- und Stellungnahme auf dem Gemeindeamt

Beratung über eingelangte Stellungnahmen und Gemeinderatsbeschluss der  
geänderten Flächenwidmung als Verordnung

Vorlage der Verordnung zur Genehmigung bei der Aufsichtsbehörde 
(Amt der Landesregierung)

Mitteilung von Versagungsgründen  
an die Gemeinde

Stellungnahme der Gemeinde  
und Beharrungsbeschluss

Bescheid des Landes zur Versagung  
der Flächenwidmung 

Stellungnahme der Gemeinde  
und Beschluss zur Behebung der  

Versagungsgründe

Kundmachung über 14 Tage

Rechtswirksamkeit der Flächenwidmung

Bescheid des Landes zur Genehmigung 
der Flächenwidmung

l Prüfung der Erforderlichkeit einer SUP (Screening) durch die Gemeinde und  
die/den OrtsplanerIn mit anschließender

l Stellungnahme der Umweltbehörde

l Abgrenzung des Untersuchungs­
rahmens durch die Gemeinde und 
ihre/n OrtsplanerIn (Scoping) mit 
anschließender

l Stellungnahme der Umweltbehörde

Ausarbeitung und Bewertung  
von Varianten entsprechend  
dem Untersuchungsrahmen  

(Umweltbericht)

Begründung der Entscheidung  in Bezug auf den Umweltbericht,  
die eingelangten Stellungnahmen und eventuelle Konsultationen

Veröffentlichung der Entscheidung im 
INTERNET

Beobachtung der Auswirkungen  
(Monitoring)

Veröffentlichung des Screeningergebnisses im Internet

oder

oder

zeitgleich

Für alle Widmungen gleich
Geringfügige Widmungen
Widmungen mit erheblichen Umweltauswirkungen
Widmungen ohne erhebliche Umweltauswirkungen*) Unter bestimmten Voraussetzungen ist ein beschleunigtes Verfahren möglich, siehe Infoblatt „Beschleunigte Verfahren“.




